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Ab Friihjahr 1972

Neue Ausbildungskonzeption des HPS Ziirich

1. Das Heilpddagogische Seminar Ziirich verldngert mit
Beginn des Sommersemesters 1972 (Ende April) seine
Ausbildung von bisher einem Jahr auf zwei Jahre.
Neben der Einfiihrung in allgemeine heilpddagogische
Grundlagen wird kinftig auch die Ausbildung flir
spezielle Fachbereiche vermittelt.

2. Die Ausbildung gliedert sich darum in eine Grund-
ausbildung (1. Jahr) und in eine Spezialausbildung (2.
Jahr).

21 An der Grundausbildung nehmen alle Absolventen
der spiteren Spezialkurse teil. Das Wochenpensum
umfasst 20 bis 24 Stunden, wobei den Seminariibun-
gen gegeniiber den Vorlesungen mehr Zeit als frither
eingeraumt wird. Weil die wochentliche Pflicht-
stundenzahl von bisher 30 bis 34 auf 20 bis 24 Stun-
den gesenkt worden ist, kann dem Absolventen zu-
gemutet werden, dass er entsprechend mehr Zeit
flir selbstdndige Arbeiten einsetzt. Alle Lehr- und
Uebungsveranstaltungen sowie die Praktika wah-
rend der Semsterferien richten sich nach Moglich-
keit auch auf die im zweiten Jahr folgenden Spe-
zialausbildungen aus. Die Grundausbildung wird als
Vollzeitstudium absolviert.

22 Die Spezialausbildungen beziehen sich auf die ver-
schiedenen  heilpddagogischen  Tétigkeitsgebiete:
Geistesschwachenpéddagogik, Verhaltensgestorten-
padagogik, Logopédie, Psychomotorische Therapie,
Taubstummenschulung, Korperbehindertenschulung,
Frihberatungen. Die verschiedenen Lehrprogramme
werden so koordiniert, dass sich extreme Einseitig-
keiten in der Spezialisierung vermeiden lassen.

Im Studienjahr 1973/74 konnen die Spezialaus-
bildungen jedoch erst fliir die Tatigkeit in folgenden
Fachbereichen angeboten werden:

221 Sonderklassen {fiir Lernbehinderte (Hilfsklassen,
Spezialklassen)

222 Sonderschulen fiir geistig Behinderte (IV-Sonder-
schulen)

223 Sonderklassen filir Verhaltensgestorte (Beobach-
tungsklassen)
224 Logopédie

225 Psychomotorische Therapie

Diese Spezialausbildungen werden entweder berufsbe-
gleitend (221, 222, 223) oder als Vollzeitstudium (224,

225) nach eigenen Stundenpldnen durchgefiihrt. Eine
berufsbegleitende Ausbildung umfasst 350 bis 400 Stun-
den, némlich einen Studientag pro Woche und ge-
schlossene Kurswochen sowie Praktika.

Nach der Grundausbildung kann sich der Absolvent
unmittelbar anschliessend einer der Spezialausbildun-
gen zuwenden oder zwischen den beiden Ausbildungs-
géngen einen Unterbruch einschalten.

3. Zur Grundausbildung wird zugelassen, wer eine un-
ter 4. (Spezialausbildungen) genannte Berufsausbildung
abgeschlossen und im betreffenden Beruf ein Jahr
Praxis bei Kindern oder Jugendlichen absolviert hat.

In begriindeten Ausnahmefillen kénnen auch weitere
Interessenten berticksichtigt werden.

4. Fur die Spezialausbildungen gelten folgende Auf-
nahmebestimmungen:

Es konnen aufgenommen werden in die Ausbildung
flir Sonderklassen (221,223):

Lehrer; Arbeits-, Hauswirtschaftslehrerinnen
fliir Sonderklassen (221, 223):
Lehrer; Arbeits-,

Kindergirtnerinnen
flir Logopédie (224):
Lehrer; Kindergirtnerinnen

Hauswirtschaftslehrerinnen,

fiir Psychomotorische Therapie (225):
Lehrer; Kindergirtnerinnen; Turn-, Rhythmikleh-
rerinnen; Physio-, Ergotherapeutinnen

Fir diese Ausbildung ist eine zusétzliche Eignungs-
prifung in Musik und Bewegung zu bestehen. Ausser-
dem missen die zwei Ausbildungsteile unmittelbar
nacheinander besucht werden.

Die diplomierten Absolventen des bisherigen
einjdhrigen heilpddagogischen Grundkurses kénnen
unter den hier genannten Bedingungen ebenfalls eine
der Spezialausbildungen absolvieren.

5. Die Grundausbildung schliesst mit einer Zwischen-
priifung ab, deren Ergebnis (neben den unter 4.
genannten Bedingungen) iiber die Zulassung zu einer
Spezialausbildung entscheidet. Nach  bestandener
Zwischenpriifung wird ein Vordiplom erteilt.

Am Ende der Spezialausbildung folgt die Schlussprii-
fung, deren erfolgreiches Bestehen durch ein heilpdd-
agogisches Diplom bestédtigt wird.

Und wenn die bisherigen drei Putzfrauen mit ihrer
Arbeit nicht mehr durchkommen, brauchen wir viel-
leicht nicht noch eine vierte Putzfrau, sondern einen
vollamtlichen Abwart. In wie vielen Betrieben wischt
die Sekretdarin — gar die Direktionssekretiarin mit dem
grossen Lohn! — das Kaffeegeschirr ab? Ein Bekann-
ter sagte mir kiirzlich: «Wenn die Banken etwa 20 Pro-
zent ihres Personalbestandes entlassen wiirden, weisst
Du, was dann passiert?s Ich sagte: «Das wére die Ka-

tastrophe!» Worauf er lachend meinte: «Nein, dann
passiert tiberhaupt nichts!» — Ich glaube, das Experi-
ment liesse sich da und dort machen, ohne Schaden,
weil man sich heute (nicht unbedingt im Heimwesen
zum Gliick) an sehr viel «notwenigen» Leerlauf ge-
wohnt hat!

Sehr problematisch erscheint auch die Auffassung,
dass ein schlechter oder eigenartiger Mitarbeiter, den
man sonst nicht brauchen kann, «fiir das Heim

195



	Ab Frühjahr 1972 : neue Ausbildungskonzeption des HPS Zürich

